
Deutscher Bundestag 
8. Wahlperiode 

Drucksache 8/2417 

Sachgebiet 63 

Beschlußempfehlung 
des Haushaltsausschusses (8. Ausschuß) 

zum Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans 
für das Haushaltsjahr 1979 (Haushaltsgesetz 1979) 
- Drucksachen 8/2150, 8/2317 - 
hier: Einzelplan 20 

Bundesrechnungshof 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Entwurf des Einzelplans 20 mit den aus anliegender Gegen-
überstellung ersichtlichen Änderungen und den sich daraus 
ergebenden Änderungen der Abschlußsummen, im übrigen 
unverändert nach der Vorlage — Drucksache 8/2150 Anlage — 
anzunehmen. 

Bonn, den 14. Dezember 1978 

Der Haushaltsausschuß  

Windelen 
Vorsitzender 

Augstein 
Berichterstatter 



Entwurf Beschlüsse des B. Ausschusses 
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Zusammenstellung 
des Entwurfs des Einzelplans 20 
Bundesrechnungshof 	. . 
— Drucksache 8/2150 Anlage — 
mit den Beschlüssen des Haushaltsausschusses (8. Ausschuß) 

Kap. 20 01 Bundesrechnungshof 

Tit. 422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten 
22 435 000 DM 

Planstellen 	Bes.-Gr. 	1979 1978 

Regierungsdirektoren, 
Baudirektoren 	A 15 	32 	32 

 

Leerstellen für beurlaubte Beamte wegen Tätigkeit 
außerhalb der Bundesverwaltung 

Bes.-Gr. 	1979 1978 

Ministerialrat 	A 16 	— 	— 

Tit. 425 01 Vergütungen der Angestellten 
3 380 000 DM 

Tit. 426 01 Löhne der Arbeiter 	553 000 DM 

Tit. 686 01 Beitrag an die Internationale Organi-
sation der obersten Rechnungskontroll-
behörden (INTOSAI) 12 000 DM 

Tit. 422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten 
23 440 000 DM 

Planstellen 	Bes.-Gr. 	1979 1978 

Regierungsdirektoren, 
Baudirektoren 	A 15 	33 	32 

davon 1 Kw nach Ausschei-
den des Stelleninhabers 

Leerstellen für beurlaubte Beamte wegen Tätigkeit 
außerhalb der Bundesverwaltung 

Bes.-Gr. 	1979 1978 

Ministerialrat 	A 16 	 1 	— 

Tit. 425 01 Vergütungen der Angestellten 
3 480 000 DM 

Tit. 426 01 Löhne der Arbeiter 	564 000 DM 

Tit. 686 01 Beitrag an die Internationale Organi-
sation der obersten Rechnungskontroll-
behörden (INTOSAI) 10 000 DM 


